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§ 1 Gegenstand der Versicherung
Ist das Unternehmen des Versicherungsnehmers von ei-
nem Rückruf gemäß § 2 betroffen, ersetzt der Versicherer
im Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen den durch
den Rückruf verursachten Ertragsausfall sowie Aufwen-
dungen und Kosten.

§ 2 Versicherungsfall
Versicherungsfall ist der während der Wirksamkeit der
Versicherung erfolgte Rückruf, der versicherte Ansprüche
im Rahmen einer für den Versicherungsnehmer beste-
henden Rückrufkostenhaftpflichtversicherung zur Vermei-
dung von Personenschäden auslöst. Rückruf ist die Auffor-
derung
- des Versicherungsnehmers oder
- einer zuständigen Behörde oder
- sonstiger gesetzlich zum Rückruf verpflichteter Dritter
an Endverbraucher, Endverbraucher beliefernde Händler,
Vertrags- oder sonstige Werkstätten, die Produkte des
Versicherungsnehmers oder Produkte, die wiederum Pro-
dukte des Versicherungsnehmers enthalten, von auto-

risierter Stelle auf die angegebenen Mängel zu prüfen, die
ggf. festgestellten Mängel zu beheben oder andere in der
Rückrufkostenhaftpflichtversicherung genannten Maßnah-
men durchführen zu lassen.

§ 3 Umfang des Versicherungsschutzes
1. Verkaufserlöse/Selbstkosten
Der Versicherer ersetzt die entgangenen Verkaufserlöse
des Versicherungsnehmers für die zurückgeführten Pro-
dukte ohne Steuern und sonstige Abgaben.
Versicherungsschutz besteht auch für die durch den Rück-
ruf nicht mehr veräußerbaren Produkte, die im Falle ihrer
Auslieferung hätten zurückgerufen werden müssen, soweit
diese Produkte vor Kenntnisnahme der zum Rückruf füh-
renden Umstände hergestellt worden sind. Ersetzt werden
die Selbstkosten bzw. für fest verkaufte Produkte der Ver-
kaufserlös abzüglich der durch Nichtlieferung eingesparten
Kosten.
Restwerte oder Verwertungserlöse (nach Abzug der Kos-
ten) stehen dem Versicherer bis zur Höhe der geleisteten
Entschädigung zu. Eine Eigentumsübertragung an den
Versicherer findet nicht statt.

2. Ertragsausfall durch Umsatzrückgang
2.1 Der Versicherer ersetzt für einen Zeitraum von 12 Mo-
naten (Haftzeit) nach Eintritt des Versicherungsfalles den
Betriebsgewinn und die fortlaufenden Kosten des versi-
cherten Unternehmens, die durch den Versicherungsfall
nicht erwirtschaftet werden konnten und nicht bereits
durch § 3 Ziff. 1 erfasst sind.
2.2 Bei der Feststellung des Ertragsausfallschadens sind
alle Umstände zu berücksichtigen, die den Gang und das
Ergebnis des Unternehmens während der Haftzeit günstig
oder ungünstig beeinflusst haben würden, wenn der Versi-
cherungsfall nicht eingetreten wäre.
Wirtschaftliche Vorteile, die sich nach Ablauf der Haftzeit
als Folge des Versicherungsfalles ergeben, sind zu be-
rücksichtigen.
2.3 Kosten werden nur ersetzt, soweit ihr Weiteraufwand
rechtlich notwendig oder wirtschaftlich begründet ist und
soweit sie ohne Eintritt des Versicherungsfalles durch Um-
satzerlöse gedeckt worden wären.
2.4 Nicht versichert sind:
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie
für bezogene Waren und Leistungen, soweit es sich nicht
um Aufwendungen zur Betriebserhaltung oder um Mindest-
und Vorhaltegebühren für Energiefremdbezug handelt;
b) Umsatzsteuer, Verbrauchssteuern und Ausfuhrzölle;
c) Paketporti und sonstige Ausgangsfrachten, soweit sie
nicht aufgrund fortlaufender vertraglicher Verpflichtungen
ohne Rücksicht auf den Umsatz von Waren zu entrichten
sind;
d) umsatzabhängige Versicherungsbeiträge;
e) umsatzabhängige Lizenzgebühren und umsatzabhän-
gige Erfindervergütungen;
f) Gewinne und Kosten, die mit dem Fabrikations-, Handels-
oder Gewerbebetrieb nicht zusammenhängen, beispiels-
weise aus Kapital-, Spekulations- oder Grundstücksge-
schäften.
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2.5 Vertragsstrafen sind nicht versichert.

3. Aufwendungen für zusätzliche Werbemaßnahmen
3.1 Der Versicherer ersetzt Aufwendungen, die der Versi-
cherungsnehmer macht, um den Verkauf der Produkte
wieder auf den Stand zu bringen, den er vor dem Versi-
cherungsfall hatte. Diese Aufwendungen sind nur versi-
chert, soweit
a) sie den Umfang der Entschädigungspflicht des Versi-
cherers gemäß § 3 Ziff. 2 verringern oder
b) der Versicherungsnehmer sie den Umständen nach für
geboten halten durfte und der Versicherer sein Einver-
ständnis dazu gegeben hatte.
3.2 Die Aufwendungen werden nicht ersetzt, soweit durch
sie über die Haftzeit gemäß § 3 Ziff. 2 hinaus für das versi-
cherte Unternehmen Nutzen entsteht.
3.3 Die Bestimmungen der §§ 62, 63 VVG bleiben unberührt.

§ 4 Versichertes Risiko, zeitliche Begrenzung
Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf
die in der Risikobeschreibung gemäß Versicherungsschein
aufgeführten, vom Versicherungsnehmer hergestellten,
gelieferten oder vertriebenen Produkte. Hiervon ausge-
nommen bleiben Kraft- und Luftfahrzeuge sowie ersichtlich
für Kraft- oder Luftfahrzeuge bestimmte Teile und Zubehör.
Der Versicherungsschutz umfasst diejenigen während der
Wirksamkeit der Versicherung eintretenden Versiche-
rungsfälle, die innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren
nach der Auslieferung der vom Versicherungsnehmer her-
gestellten, gelieferten oder vertriebenen Produkte eintre-
ten.
Für Produkte, die vor Inkrafttreten dieses Vertrages aus-
geliefert wurden, besteht Versicherungsschutz nur bei be-
sonderer Vereinbarung.

§ 5 Nicht versicherte Schäden
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprüche
5.1 aus Rückrufen von Produkten, bei denen ausschließlich
die Gefahr von Sachschäden an den vom Versicherungs-
nehmer hergestellten, gelieferten oder vertriebenen Pro-
dukten oder an den Produkten besteht, in denen vom Ver-
sicherungsnehmer zugelieferte Produkte enthalten sind;
5.2 aus Rückrufen von gentechnisch veränderten Pro-
dukten;
5.3 aus Rückrufen von Produkten, deren Herstellung, Eig-
nung, Anwendung oder Wirkung im Hinblick auf den kon-
kreten Verwendungszweck nach den im Zeitpunkt des In-
verkehrbringens anerkannten Regeln der Technik oder
Wissenschaft oder in sonstiger Weise noch nicht aus-
reichend erprobt waren;
5.4 aus Rückrufen infolge bewussten Abweichens des Ver-
sicherungsnehmers von gesetzlichen oder behördlichen
Vorschriften bzw. Warnungen sowie von schriftlichen An-
weisungen oder Bedingungen des Auftraggebers oder des
Lieferanten des Versicherungsnehmers;
5.5 aus Rückrufen infolge einer vorgenommenen, behaup-
teten oder angedrohten Manipulation von Produkten;
5.6 aus Rückrufen aus selbständigen Garantiezusagen;
5.7 aus Rückrufen wegen Schäden, die auf Umstände zu-
rückzuführen sind, die dem Versicherungsnehmer vor Be-
ginn des Versicherungsschutzes bekannt waren oder be-
kannt sein mussten;

5.8 wegen Personen- und Sachschäden, insbesondere
Schäden oder Ansprüche Dritter, die sich aus der Benut-
zung, dem Verzehr oder dem Kontakt der Produkte oder im
Zusammenhang damit ergeben;
5.9 wegen Kosten und Auslagen für jegliche Rechtsstrei-
tigkeiten oder sonstigen behördlichen Verfahren auch im
Zusammenhang mit dem Versicherungsfall;
5.10 wegen Schäden, die in Zusammenhang mit energie-
reichen ionisierenden Strahlen (z. B. von radioaktiven
Substanzen emittierte Alpha-, Beta- und Gammastrahlen
sowie Neutronen oder in Teilchenbeschleunigern erzeugte
Strahlen) oder Laser- und Maserstrahlen stehen;
5.11 wegen Schäden an versicherten Sachen und Kosten,
die durch Kriegsereignisse jeder Art oder innere Unruhen
verursacht werden ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursa-
chen.
Ist der Beweis für das Vorliegen einer dieser Ursachen
nicht zu erbringen, so genügt die überwiegende Wahr-
scheinlichkeit, dass der Schaden auf eine dieser Ursachen
zurückzuführen ist.

§ 6 Besondere Verwirkungsgründe
Wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeiführt oder sich bei
den Verhandlungen über die Ermittlung der Entschädigung
einer arglistigen Täuschung schuldig macht, so ist der
Versicherer von jeder Entschädigungspflicht aus diesem
Schadenfall frei. Bei Lieferung oder Herstellung von Waren,
Erzeugnissen oder Arbeiten steht die Kenntnis von der
Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit der Waren dem Vor-
satz gleich.

§ 7 Geltungsbereich der Versicherung
Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf im Ausland
vorkommende Rückrufe. Für Rückrufe in USA und Kanada
aus Erzeugnissen, die der Versicherungsnehmer dorthin
geliefert hat oder dorthin hat liefern lassen, besteht Versi-
cherungsschutz nur nach besonderer Vereinbarung.

§ 8 Versicherungssumme, Selbstbehalt
Der Versicherer leistet Entschädigung für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres bis zu der verein-
barten Versicherungssumme. Ist ein Selbstbehalt verein-
bart, so wird der bedingungsgemäß als entschädigungs-
pflichtig errechnete Betrag je Versicherungsfall um den
vereinbarten Selbstbehalt gekürzt. Im Falle eines Serien-
schadens hat der Versicherungsnehmer diesen Selbstbe-
halt nur einmal zu tragen.

§ 9 Serienschaden
Für mehrere während der Wirksamkeit des Vertrages ein-
tretende Versicherungsfälle
- aus der gleichen Ursache, z. B. dem gleichen Konstruk-
tions-, Fabrikations- oder Instruktionsfehler, es sei denn,
es besteht zwischen den mehreren gleichen Ursachen kein
innerer Zusammenhang, oder
- aus Lieferung solcher Produkte, die mit den gleichen
Mängeln behaftet sind,
steht die zum Zeitpunkt des Eintritts des ersten Versiche-
rungsfalles vereinbarte Versicherungssumme nur einmal
zur Verfügung. Die Bestimmung zur Haftzeit pro Versiche-
rungsfall (siehe § 3 Ziff. 2) bleibt davon unberührt.
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§ 10 Widerspruchsrecht des Versicherungsnehmers

1. Der Vertrag gilt auf der Grundlage dieses Versiche-
rungsscheins, der Versicherungsbedingungen und der
weiteren für den Vertragsinhalt maßgeblichen Verbrau-
cherinformation als abgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nicht innerhalb von 14 Tagen schriftlich wi-
derspricht. Mit Zugang dieser Unterlagen beginnt der Lauf
der Frist. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerspruchs.
2. Sind die in Satz 1 genannten Unterlagen nicht vollständig
zugegangen, erlischt das Widerspruchsrecht ein Jahr nach
Zahlung des ersten Beitrages.
3. Für einen vom Antragsteller besonders beantragten so-
fortigen Versicherungsschutz besteht kein Widerspruchs-
recht.

§ 11 Beginn des Versicherungschutzes
Der Versicherungschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versiche-
rungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag recht-
zeitig im Sinne von § 12 Nr. 1 Abs. 2 zahlt.

§ 12 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Erstbeitrag

1. Der erste oder einmalige Beitrag wird sofort nach Ab-
schluss des Vertrages fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
Erhalt des Versicherungsscheins und der Zahlungsauffor-
derung sowie nach Ablauf der im Versicherungsschein ge-
nannten Widerspruchsfrist von 14 Tagen erfolgt.
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt
als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbei-
trags.
2. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren
Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem
Zeitpunkt.
3. Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom
Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist.
Es gilt als Rücktritt, wenn der Versicherer den ersten oder
einmaligen Beitrag nicht innerhalb von 3 Monaten nach
Abschluss des Vertrages gerichtlich geltend macht.

§ 13 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag

1. Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitrags-
zeitraums fällig. Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie
zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrech-
nung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.
2. Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei
denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten
hat. Der Versicherer wird ihn schriftlich zur Zahlung auf-
fordern und eine Zahlungsfrist von mindestens 2 Wochen
setzen. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch
den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.
3. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab die-
sem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz,
wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach Nr. 2 darauf
hingewiesen wurde.
4. Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versi-
cherer den Vertrag kündigen, wenn er den Versicherungs-

nehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 2 darauf
hingewiesen hat. Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt
der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats
den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für
Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündi-
gung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein
Versicherungsschutz.

§ 14 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermäch-
tigung

1. Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu
dem im Versicherungsschein angegebenen Fälligkeitstag
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer
einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht.
2. Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versi-
cherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen wer-
den, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie
unverzüglich nach einer schriftlichen Zahlungsaufforde-
rung des Versicherers erfolgt.
3. Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der
Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist der
Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des
Lastschriftverfahrens zu verlangen.

§ 15 Teilzahlung und die Folgen bei verspäteter Zahlung
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart,
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der
Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in Ver-
zug ist. Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jähr-
liche Beitragszahlung verlangen.

§ 16 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versi-
cherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, nur An-
spruch auf den Teil des Beitrages, der der abgelaufenen
Vertragszeit entspricht.

§ 17 Dauer und Ende des Vertrages

1. Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angege-
bene Zeit abgeschlossen.
2. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr
verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht
dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ab-
lauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung
zugegangen ist.

§ 18 Wegfall des versicherten Interesses
Der Vertrag endet zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versiche-
rer davon Kenntnis erhält, dass das versicherte Interesse
nach dem Beginn der Versicherung weggefallen ist. In die-
sem Fall steht ihm der Beitrag zu, den er hätte erheben
können, wenn die Versicherung nur bis zum Zeitpunkt der
Kenntniserlangung beantragt worden wäre. Dasselbe gilt,
wenn das versicherte Interesse weggefallen ist, weil der
Versicherungsfall eingetreten ist.

§ 19 Kündigung nach Versicherungsfall

1. Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann der
Versicherer oder der Versicherungsnehmer diesen Versi-
cherungsvertrag kündigen.
2. Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens
einen Monat nach Auszahlung der Entschädigung zuge-
gangen sein.
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3. Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-
gung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam.
Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass
die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens
jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjahres,
wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
4. Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur An-
spruch auf den Teil des Beitrags, der der abgelaufenen
Vertragszeit entspricht.

§ 20 Vorvertragliche Anzeigepflicht des Versicherungs-
nehmers

1. Der Versicherungsnehmer und seine Bevollmächtigten
sind verpflichtet, dem Versicherer bei Abschluss des Ver-
trages alle ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände
schriftlich, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen,
insbesondere die im Versicherungsantrag gestellten Fra-
gen ebenso zu beantworten. Gefahrerheblich sind die Um-
stände, die geeignet sind, auf den Entschluss des Versi-
cherers Einfluss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder
mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. Ein Umstand,
nach dem der Versicherer ausdrücklich und schriftlich ge-
fragt hat, gilt im Zweifel als gefahrerheblich. Versicherte
Personen sind neben dem Versicherungsnehmer für die
wahrheitsgemäße und vollständige Anzeige der gefahrer-
heblichen Umstände und die Beantwortung der an sie ge-
stellten Fragen verantwortlich.
Wird der Vertrag von einem Repräsentanten des Versi-
cherungsnehmers oder von einem Vertreter ohne Vertre-
tungsvollmacht geschlossen und kennt dieser den gefahr-
erheblichen Umstand, muss sich der Versicherungsnehmer
so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis
gehabt oder dies arglistig verschwiegen.
2. Unvollständige oder unrichtige Angaben zu den gefahr-
erheblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom
Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann,
wenn ein Umstand nicht oder unrichtig angezeigt wurde,
weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis der
Wahrheit arglistig entzogen hat.
Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherer
von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.
Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Ver-
sicherungsnehmer.
3. Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn er die
nicht angezeigten gefahrerheblichen Umstände oder deren
unrichtige Anzeige kannte. Dasselbe gilt, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die unrichtigen oder un-
vollständigen Angaben weder von ihm noch von seinem
Repräsentanten schuldhaft gemacht wurden.
Hat der Versicherungsnehmer die gefahrerheblichen Um-
stände anhand schriftlicher vom Versicherer gestellter
Fragen anzuzeigen, kann der Versicherer wegen einer un-
terbliebenen Anzeige eines Umstands, nach dem nicht
ausdrücklich gefragt worden ist, nur zurücktreten, wenn
dieser Umstand entweder vom Versicherungsnehmer oder
von dessen Repräsentanten arglistig verschwiegen wurde.
4. Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Ist der Versicherungsfall bereits eingetreten, darf der Ver-
sicherer den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollstän-
dig oder unrichtig angezeigte Umstand weder auf den Ein-
tritt des Versicherungsfalls noch auf den Umfang der Leis-
tung Einfluss gehabt hat.

Im Fall des Rücktritts sind Versicherer und Versicherungs-
nehmer verpflichtet, die empfangenen Leistungen zurück-
zugewähren; eine Geldsumme ist vom Zeitpunkt des Emp-
fanges an zu verzinsen. Der Versicherer behält aber seinen
Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der im Zeitpunkt
des Rücktritts abgelaufenen Vertragszeit entspricht.
5. Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
weil eine Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers ohne
Verschulden verletzt wurde, hat der Versicherer, falls für
die höhere Gefahr ein höherer Beitrag angemessen ist, auf
diesen Beitrag ab Beginn der laufenden Versicherungs-
periode Anspruch. Das Gleiche gilt, wenn bei Abschluss
des Vertrages ein für die Übernahme der Gefahr erheb-
licher Umstand dem Versicherer nicht angezeigt worden
ist, weil er dem Versicherungsnehmer nicht bekannt war.
Wird die höhere Gefahr nach den für den Geschäftsbetrieb
des Versicherers maßgebenden Grundsätzen auch gegen
einen höheren Beitrag nicht übernommen, kann der Versi-
cherer den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von einem Monat, nachdem der Versiche-
rer von der Anzeigepflichtverletzung Kenntnis erlangt hat,
kündigen. Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
Das Recht auf Beitragserhöhung oder Kündigung erlischt,
wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt
an geltend gemacht wird, in dem der Versicherer von der
Verletzung der Anzeigepflicht oder von dem nicht ange-
zeigten Umstand Kenntnis erlangt.
6. Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen argli-
stiger Täuschung über Gefahrumstände anzufechten,
bleibt unberührt.

§ 21 Gefahrerhöhung

1. Der Versicherungsnehmer darf nach Antragstellung
ohne vorherige Zustimmung des Versicherers keine Ge-
fahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch
Dritte gestatten. Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn die
tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden,
dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrö-
ßerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlich wären.
Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass eine
von ihm vorgenommene oder gestattete Veränderung eine
Gefahrerhöhung darstellt, muss er dies dem Versicherer
unverzüglich anzeigen. Tritt nach Antragstellung eine Ge-
fahrerhöhung unabhängig vom Willen des Versicherungs-
nehmers ein, muss er sie dem Versicherer unverzüglich
anzeigen, sobald er von der Gefahrerhöhung Kenntnis er-
langt.
2. Eine ohne Zustimmung des Versicherers vorgenommene
Gefahrerhöhung berechtigt ihn, den Vertrag fristlos zu
kündigen.
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die vorheri-
ge Zustimmung unverschuldet nicht eingeholt hat, wird die
Kündigung erst einen Monat nach ihrem Zugang wirksam.
Eine unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers
eingetretene Gefahrerhöhung berechtigt den Versicherer,
den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von
einem Monat zu kündigen.
Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn im Zeit-
punkt der Kündigung der Zustand wiederhergestellt ist, der
vor der Gefahrerhöhung bestand. Das Kündigungsrecht
des Versicherers erlischt, wenn es nicht innerhalb eines
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in dem der
Versicherer von der Gefahrerhöhung Kenntnis erlangt.
3. Tritt nach der Gefahrerhöhung ein Versicherungsfall ein,
hat der Versicherungsnehmer keinen Versicherungs-
schutz, wenn er
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a) seine Pflichten aus Nr. 1 Abs. 1 verletzt hat, es sei denn,
ihn trifft hieran kein Verschulden;
b) die ihm obliegende Anzeige nach Nr. 1 Abs. 2 und 3 nicht
unverzüglich gemacht hat und der Versicherungsfall später
als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die
Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, es sei
denn, dass dem Versicherer zu diesem Zeitpunkt die Erhö-
hung der Gefahr bekannt war.
Der Versicherungsnehmer hat in diesen Fällen gleichwohl
Versicherungsschutz, wenn zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalls die Kündigungsfrist des Versicherers abgelaufen
ist und er nicht gekündigt hat oder die Erhöhung der Gefahr
weder Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls noch
auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat.
4. Wird eine nachträglich angezeigte höhere Gefahr nach
den für den Geschäftsbetrieb des Versicherers geltenden
Grundsätzen nur für einen höheren Beitrag übernommen,
hat der Versicherer anstelle des Kündigungsrechts An-
spruch auf diesen Beitrag vom Zeitpunkt des Eintritts der
Gefahrerhöhung an.
Im Falle der Beitragserhöhung kann der Versicherungs-
nehmer den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats
nach Eingang der Mitteilung des Versicherers zu dem
Zeitpunkt kündigen, zu dem die Beitragserhöhung wirksam
werden würde.
5. Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung,
wenn
a) sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat;
b) nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, dass
das Versicherungsverhältnis durch die Gefahrerhöhung
nicht berührt werden soll oder
c) die Gefahrerhöhung im Interesse des Versicherers lag
oder durch ein Ereignis veranlasst wurde, für das er ein-
trittspflichtig ist, oder sie einem Gebot der Menschlichkeit
entsprach.

§ 22 Teilkündigung, Teilrücktritt und teilweise Leistungs-
freiheit

1. Sind die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer
im Fall der Verletzung vorvertraglicher Anzeigepflichten
oder der Gefahrerhöhung zum Rücktritt oder zur Kündi-
gung berechtigt ist, nur im Hinblick auf einen Teil der Per-
sonen erfüllt, die durch den Vertrag versichert sind, besteht
ein Kündigungs- oder Rücktrittsrecht auch für den übrigen
Teil. Dies gilt nur, wenn anzunehmen ist, dass der Versi-
cherer für diesen Teil allein den Vertrag unter den gleichen
Bestimmungen nicht geschlossen hätte.
2. Kündigt der Versicherer den Vertrag teilweise oder tritt
er von ihm teilweise zurück, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag für den übrigen Teil mit Wirkung spä-
testens zum Ende der Versicherungsperiode, in der die
Teilkündigung oder der Teilrücktritt des Versicherers wirk-
sam wird, kündigen.
3. Sind die Voraussetzungen, unter denen der Versiche-
rungsnehmer im Falle der Gefahrerhöhung seinen Versi-
cherungsschutz verliert, nur im Hinblick auf einen Teil der
Personen erfüllt, die durch den Vertrag versichert sind,
verliert er den Versicherungsschutz für den übrigen Teil.
Dies gilt nur, wenn anzunehmen ist, dass der Versicherer
für diesen Teil allein den Vertrag unter den gleichen Be-
stimmungen nicht abgeschlossen hätte.

§ 23 Herabsetzung des Beitrages
Ist wegen bestimmter Gefahrumstände ein höherer Beitrag
vereinbart und fallen diese Umstände nachträglich weg,
haben sie ihre Bedeutung verloren oder wurde ihr Vorlie-

gen vom Versicherungsnehmer nur irrtümlich angenom-
men, ist der Versicherer verpflichtet, den Beitrag zu dem
Zeitpunkt herabzusetzen, zu dem der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer den Wegfall meldet.

§ 24 Sicherheitsvorschriften

1. Der Versicherungsnehmer hat alle gesetzlichen, be-
hördlichen oder in dem Versicherungsvertrag vereinbarten
Sicherheitsvorschriften zu beachten.
2. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit,
so ist der Versicherer nach Maßgabe des § 27 zur Kündi-
gung berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung
des Versicherers wird einen Monat nach Zugang wirksam.
Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn die Verletzung weder
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Führt
die Verletzung zu einer Gefahrerhöhung, so gelten auch die
Bestimmungen gemäß § 21.

§ 25 Buchführungspflicht

1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, Bücher zu
führen. Inventuren und Bilanzen für die drei Vorjahre sind
sicher oder zum Schutz gegen gleichzeitige Vernichtung
voneinander getrennt aufzubewahren.
2. Bei Verletzung dieser Obliegenheit ist der Versicherer
von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versiche-
rungsnehmer nicht nachweist, dass die Verletzung weder
auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht.

§ 26 Obliegenheiten bei Eintritt des Versicherungsfalles
Bei Eintritt des Versicherungsfalles hat der Versiche-
rungsnehmer alle gebotenen Maßnahmen einzuleiten. Er
hat insbesondere
- den Versicherer unverzüglich zu benachrichtigen und
laufend über den Fortgang der Ereignisse zu informieren
und
- soweit es im Interesse des Versicherungsnehmers not-
wendig erscheint oder gesetzlich vorgeschrieben ist, die
zuständigen Behörden zu informieren und
- für die Abwendung oder Minderung des Schadens zu
sorgen und dabei Weisungen des Versicherers zu befolgen
und
- dem Versicherer, dessen Beauftragten und Sachverstän-
digen jede Untersuchung über Ursache und Höhe des
Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht
zu gestatten und jede hierzu dienliche Auskunft, auf Ver-
langen schriftlich, zu erteilen. Er hat zu dem Zweck insbe-
sondere die Geschäftsbücher, Inventuren und Bilanzen
sowie Hilfsbücher, Rechnungen und Belege über den Ge-
schäftsgang während des laufenden Geschäftsjahres und
der drei Vorjahre zur Verfügung zu stellen.
Sind im Versicherungsschein mehrere Personen als Versi-
cherungsnehmer genannt, können sie die Rechte aus dem
Vertrag nur gemeinschaftlich ausüben.

§ 27 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten

1. Wird eine der Obliegenheiten, die vor dem Versiche-
rungsfall oder zur Gefahrverhütung/-verminderung zu er-
füllen sind, verletzt, hat der Versicherungsnehmer keinen
Versicherungsschutz, wenn der Versicherer von seinem
Recht Gebrauch macht, den Vertrag innerhalb eines Mo-
nats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos
zu kündigen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht
und der Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn die
Obliegenheitsverletzung unverschuldet war.
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2. Wird eine der Obliegenheiten, die im oder nach dem
Versicherungsfall zu erfüllen sind, verletzt, verliert der
Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz, es sei
denn, er hat die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grob
fahrlässig verletzt. Bei grob fahrlässiger Verletzung behält
der Versicherungsnehmer insoweit seinen Versicherungs-
schutz, als die Verletzung weder Einfluss auf die Feststel-
lung des Versicherungsfalls noch auf die Bemessung der
Leistung gehabt hat.
Bei vorsätzlicher Verletzung behält der Versicherungs-
nehmer in den Fällen der Absätze 1 und 2 seinen Versi-
cherungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung nicht
geeignet war, die Interessen des Versicherers ernsthaft zu
beeinträchtigen, oder wenn den Versicherungsnehmer kein
erhebliches Verschulden trifft.

§ 28 Versicherung für fremde Rechnung

1. Soweit die Versicherung für fremde Rechnung genom-
men ist, kann der Versicherungsnehmer, auch wenn er
nicht im Besitz des Versicherungsscheines ist, über die
Rechte des Versicherten ohne dessen Zustimmung im ei-
genen Namen verfügen, insbesondere die Zahlung der
Entschädigung verlangen und die Rechte des Versicherten
übertragen. Der Versicherer kann jedoch vor Zahlung der
Entschädigung den Nachweis verlangen, dass der Versi-
cherte seine Zustimmung dazu erteilt hat.
2. Der Versicherte kann über seine Rechte nicht verfügen,
selbst wenn er im Besitz des Versicherungsscheines ist. Er
kann die Zahlung der Entschädigung nur mit Zustimmung
des Versicherungsnehmers verlangen.
3. Soweit die Kenntnis oder das Verhalten des Versiche-
rungsnehmers von rechtlicher Bedeutung ist, kommt auch
die Kenntnis oder das Verhalten des Versicherten in Be-
tracht.
Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn
der Vertrag ohne sein Wissen geschlossen worden ist oder
eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungs-
nehmers nicht tunlich war. Hat der Versicherungsnehmer
den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen
und bei der Schließung den Mangel des Auftrags dem Ver-
sicherer nicht angezeigt, so braucht dieser den Einwand,
dass der Vertrag ohne Wissen des Versicherten geschlos-
sen ist, nicht gegen sich gelten lassen.

§ 29 Wegfall der Entschädigungspflicht; Übergang des ver-
sicherten Interesses

1. Versucht der Versicherungsnehmer den Versicherer ar-
glistig über Tatsachen zu täuschen, die für den Grund oder
die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, so ist der
Versicherer von der Entschädigungspflicht frei.
Ist eine Täuschung gemäß Abs. 1 durch rechtskräftiges
Strafurteil wegen Betrugs oder Betrugsversuchs festge-
stellt, so gelten die Voraussetzungen von Abs. 1 als be-
wiesen.
2. Falls der Versicherungsnehmer das versicherte Interes-
se ohne Zustimmung des Versicherers überträgt, erlischt
der Versicherungsschutz.

§ 30 Sachverständigenverfahren
1. Versicherungsnehmer und Versicherer können nach
Eintritt des Versicherungsfalles vereinbaren, dass die Höhe
des Schadens durch Sachverständige festgestellt wird. Das
Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf
sonstige tatsächliche Voraussetzungen des Entschädi-
gungsanspruchs sowie der Höhe der Entschädigung aus-
gedehnt werden. Der Versicherungsnehmer kann ein

Sachverständigenverfahren auch durch einseitige Erklä-
rung gegenüber dem Versicherer verlangen.
2. Für das Sachverständigenverfahren gilt:
2.1 Jede Partei benennt schriftlich einen Sachverständigen
und kann dann die andere unter Angabe des von ihr be-
nannten Sachverständigen schriftlich auffordern, den
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite
Sachverständige nicht binnen zwei Wochen nach Empfang
der Aufforderung benannt, so kann ihn die auffordernde
Partei durch das für den Sitz des Versicherungsnehmers
zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der Aufforde-
rung ist auf diese Folge hinzuweisen.
2.2 Beide Sachverständige benennen schriftlich vor Beginn
des Feststellungsverfahrens einen dritten Sachverstän-
digen als Obmann. Einigen sie sich auf einen solchen nicht
binnen zwei Wochen, so wird der Obmann auf Antrag einer
Partei durch das für den Sitz des Versicherungsnehmers
zuständige Amtsgericht ernannt.
2.3 Der Versicherer darf als Sachverständige keine Perso-
nen benennen, die Mitbewerber des Versicherungs-
nehmers sind oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbin-
dung stehen; ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern
oder Geschäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in
einem ähnlichen Verhältnis stehen. Dies gilt entsprechend
für die Benennung eines Obmannes durch die Sachver-
ständigen.
3. Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien
gleichzeitig ihre Feststellungen. Weichen die Feststel-
lungen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie
unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die
streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Fest-
stellungen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und
übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleichzei-
tig.
4. Jede Partei trägt die Kosten ihres Sachverständigen. Die
Kosten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.
5. Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Ob-
mannes sind verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird,
dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich
abweichen.

§ 31 Fälligkeit der Entschädigung
1. Ist die Leistungspflicht des Versicherers dem Grunde und
der Höhe nach festgestellt, so hat die Auszahlung der Ent-
schädigung binnen zwei Wochen zu erfolgen. Jedoch kann
drei Wochen nach Anzeige des Schadens als Abschlags-
zahlung der Betrag beansprucht werden, der nach Lage der
Sache mindestens zu zahlen ist.
2. Der Lauf der Frist gemäß Nr. 1 ist gehemmt, solange in-
folge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Ent-
schädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden kann.
3. Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben,
a) solange Zweifel an der Empfangsberechtigung des Ver-
sicherungsnehmers bestehen;
b) wenn gegen den Versicherungsnehmer, einen seiner
Repräsentanten oder eine versicherte Person aus Anlass
des Versicherungsfalles ein behördliches oder strafge-
richtliches Verfahren aus Gründen eingeleitet worden ist,
die auch für den Entschädigungsanspruch rechtserheblich
sind, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens.

§ 32 Klagefrist

1. Der Versicherungsnehmer hat keinen Anspruch auf Ver-
sicherungsschutz, wenn er diesen Anspruch nicht inner-
halb von 6 Monaten gerichtlich geltend macht.
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2. Die Frist beginnt mit dem Zugang der schriftlichen Ab-
lehnung des Versicherers. Die Rechtsfolgen der Fristver-
säumnis treten nur ein, wenn der Versicherer dabei auf die
Notwendigkeit der fristgerechten gerichtlichen Geltend-
machung hingewiesen hat.

§ 33 Verjährung

1. Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren
in zwei Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jah-
res, in dem die Leistung verlangt werden kann.
2. Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem
Versicherer angemeldet worden, zählt der Zeitraum von
der Anmeldung bis zum Zugang der schriftlichen Entschei-
dung des Versicherers bei der Fristberechnung nicht mit.

§ 34 Zuständiges Gericht

1. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlassung.
2. Klagen des Versicherers gegen den Versicherungs-
nehmer können bei dem für den Wohnsitz des Versiche-
rungsnehmers zuständigen Gericht erhoben werden. So-
weit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versi-
cherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Ge-
werbebetriebes zuständigen Gerichts geltend machen.

§ 35 Anzuwendendes Recht
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

§ 36 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenände-
rungen

1. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Er-
klärungen sind schriftlich abzugeben. Sie sollen an die
Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versi-
cherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig
bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.
2. Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für die
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschrie-
benen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, in
dem sie ohne die Anschriftenänderungen bei regelmäßiger
Beförderung dem Versicherungsnehmer zugegangen sein
würde.
3. Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für sei-
nen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Ver-
legung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen
gemäß Nr. 2 entsprechend Anwendung.

§ 37 Anderweitige Versicherungen
Dem Versicherungsnehmer steht es frei, anderweitige
Versicherungen über den gleichen oder einen ähnlichen
Versicherungsgegenstand wie vorliegend abzuschließen,
unter der Voraussetzung, dass er den Versicherer vom
Abschluss derartiger weiterer Versicherungen unver-
züglich informiert. Unbeschadet davon bleiben die Rege-
lungen zur Doppelversicherung nach § 59 VVG.
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